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WohnPflegezentrum Teichstraße 44

Sehr geehrte Damenund Herrerl

--hbsüt-zeige--ish-thne4-<lie-anwaltEcle vertretqLng llrer Pflegefachkraft B-4grtle 1199ryh

welche in der oben genannten Einrichtung tätig ist. Hintergrund meines Schreibens ist

aufgrund von Personalmangel unzureichende versorgung der Heimbewohner'

Meine Mandantin hat die pflegedienstleitung des Hauses Teichstraße 44 in den vergangenen

beiden Jahren vielfach schriftlich und ausftihrlich auf die Überlastung des dort eingesetzten

/--,, Pflegepersonals auforerksam gemacht sowie konkrete verksserungsvorschläge unterbreitet' Es

sei vorsorglich darauf hingewiesen, dass die im folgenden geschilderten Probleme nicht etwa nur

von meiner Mandantin gesehen werden, sondern von insgesamt mindestens acht dort eingesetzten

Pflegekräften, wie sie der Überlastung satueige vom24'0I'2003 (!) entnehmen mögen'

so ist eine ausreichende pflege ausweislich des unterschiedes zwischen Soll- und Ist-Besetzmg

nicht mehr mögrich. Dies betriffi bereits grundregende Dinge wie die hygienische

Grundversofgrmg der Heimbewohner. Aber auch ausreichende Dokumentationen und die

medizinische versorgung sind nicht sichergestellt. Hinzu kommt, dass im Nachtdienst eine

Pflegekraft bis zu vier Etagen btreuen muss' was bei zum Teil schwerstpflegebedtirftigen
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Bewohnern einen unzurnutbaren Zustand darstellt. Die im Einzelnen bestehenden Probleme

mögen Sie den in der Anlage nochmals beigefügten Übertastungsanzeigen entnehmen' Zu

beachten ist aber insbesondere, dass der personarrnanger die Gefal' gesundheitlicher

schädigrmgen nach sich zieht. Dies btriffi sowohr das bei Hilfestelr*ng durch nur eine Person

geführliche umsetzen oder umbetten von Heimbewohnern als auch beispielsweise die

unmöglichkeit der regehnäßigen umlagerung dekubitusgeftihrdeter Bewohner' Des weiteren sind

sehr leicht Situationen vorstelhar, in denen dringend notwendige Hilfe nicht gewährt werden

kann.

Die Pflegedienstleitung sieht sich nicht in det Lage, die bestehenden Probleme zur Kenntnis zu

. nehmen. Schriue zur Lösung der Probleme wurden nicht unternoillmen' Anstelle dessen wurde

<-/ versuc't, meine Mandantin durch nur als Mobbing zu bezeichnende Maßnahmen selbst für die

unhaltbaren zustärdeverantwortlich ntrnacherywas nicht nur zynisch ist, sondern kürzlich, am

01.11.20M, zu einem Kreislaufrersagen meiner Mandantin gefiibrt hat und niclrt rnit der

FiirsorgepflichteinesArbeitgebersinEinkhngzubringenseindtirfte.

-- 

;* " ";;;r;;;-"ir", on*J*,i" u"o-or" Gebot der wirtschaftlichkeit kann nicht

dazu führen, dass die Menschenwtirde und die Gesundheit der Heimbewohner vernachlässigt

werden Meine Mandantin sieht sich aber ach deshalb genötigt, die Zustände nochmalsaufdiesem

wege darzulegerl weil im Falle des Eintritts einer durch den Personalmangel ausgelösten

gesundheitlichen Beeinträchtigung von Heimbewohnern durchaus strafrechtliche Kolsequenzen

auf die Pflegekräfte zukommen können, vor denen auch die Heimleitung sowie die

<_,/

Geschäftsführung der vivantes GmbH nicht gefeit w?iren (SS 222, 229, 14 stGB)' Es solhe

serbstverständlich sein, dass eine Geführdung von Leben oder Gesundheit der Heirnbewohner,

aber auch die Existenz nenschenunwtirdiger Zustände nicht in Kauf genommen werden kann'

Ich habe Sie daher zubtte1- expluit darzulegen, wie strafrechtliche Folgen für alle Beteiligten

vermieden werden könneru wie also eine ausreichende Versorgung der Heimbewohner

schnellstmöglich sichergestellt werden kann. Nur auf diesem wege können eine arbeitsgerichtliche

Auseinandersetzung, die Einleitung eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens' welches

notwendige Folge der nx Entlastung meiner Mandantin unumgänglichen sel$stanzeige wäre'
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oder gar eine sicher nicht genehme öffentliche Diskussion vermieden werden. Ich darf Sie

aufgrund der Drfurglictrkeit der Angelegenlreit bitterl mir bis

Montag, den 22. N+vember 2004

eme Zusage zukommen zu lasserl dem Personalmangel umgehend Abhilfe zu schaffen.

Mit freundlichen Gräßen

ChristianNoll
Rechtsanwalt

ftir Rechtsanwalt Teichmann
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Wohnpflegezentrum Teichstr. 441. lhr Schreiben vom 09.1 1.2004

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Noll,

lhr vorgenanntes Schreiben erreichte uns am 15.11.2004.Insofern war eine
schnellere Bearbeitung leider nicht möglich.

Zu den in diesem Schreiben von lhnen inr Namen lhrer Mandantin, Frau Brigitte
Heinisch, gemachten Vorwürfe nehmen wir wie folgt Stellung:

Den Vorwurf der nicht sichergestellten ausreichenden Pflege ausweislich des Un-
terschiedes zwischen Soll- und lst-Besetzung weisen wir entschieden zurück. Die
hygienische Grundversorgung der Heimbewohner ist jedezeit sichergestellt und
gewährleistet. Dieser Vorwurf bedeutet eine verleumderische Behauptung von
Frau Heinisch gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen.

Die Dokumentation der erbrachten Pflegeleistungen ist aufgrund der aktuellen
Pflege- und Dokumentationsvisiten nachv/eislich sichergestellt. Die medizinische
.Versorgung der Heimbewohner wird von niedergelassenen Arzten erbracht und
fällt nicht in den Aufgabenbereich der Pflegekräfte. Arztlich delegierte Leistungen
werden von den Pflegefachkräften entsprecirend ihrer Verantwortung erbracht.

Der Vorwurf, dass im Nachtdienst eine Pflegekraft bis zu vier Etagen betreuen
muss, wird ebenfalls als unrichtig zurückgewiesen. Richtig ist, dass sehr häufig
und nachweislich die für den Nachtdienst eingeteilte Frau Heinisch aufgrund kuz-'
fristiger Erkrankung nicht zum Nachtdienst erschienen ist und dadurch die'Pflege-
dienstleitung kurzfristig die Versorgung der Heimbewohner entsprechend den pfle-
gerischen Notwendigkeiten organisieren musste. Wir erwarten von Frau Heinisch,
dass sie ihrer Verantwortung entsprechentl die ihr anvertrauten pflegebedürftigen
(nicht schwerstpflegebedürftigen) Bewohnerinnen und Bewohner auch im Nacht-
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dienst versorgt. Auf jeden Fall hat ein unzumutbarer Zustand der versorgung der

Bewohnerinnän und 
-Bewohner 

im Nachtdienst zu keiner Zeit vorgelegen.

Nachweislich hat zu keiner Zeit Personalmangel bestanden' Aufgrund von Erkran-

f,ungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unterschiedlichen Ausmaßen, zu

denen Frau Heinisch nicht unerheblich beigetragen hat, hat es angespannte Per-

sonalsituationen gegeben, die aber zu keinär Zdtfür die uns anvertrauten Bewoh-

nerinnen und Bewohner die Gefahr gesundheitlicher Schädigungen begründet ha-

ben.

Alle in der pflege eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Auflage

der pflegedienstteiturig erhalten, beim Umsetzen von Bewohnerinnen und Bewoh-

nern zusammen zu aöeiten und diese Aufgaben bei entsprechender pflegerischer

Ntät*"nOigkeit zu zweit durchzuführen. Nachweislich hat Frau Heinisch sich dieser

Kooperat'ön des öfteren durch Verweigerung (,,Sie will sich doch den Rücken nicht

kaputtmachen") entzogen.

Die Pflegedienstleitung ist jederzeit und nachweislich in der Lage' problemorientiert

zu handeln. XuJraiig"e Kiant<heitsausfälle, zu denen Frau Heinisch erheblich bei-

trägt, werden unu";2ügtich zur Sicherstellung einer ausreichenden pflegerischen

und betreuerischen Veisorgung der uns anvertrauten Bewohnerinnen und Bewoh-

ner durch entsprechendes iusätZicnes Pflegepersonal kompensiert'

Den Vorwurf, dass Frau Heinisch für die ,,unhaltbaren Zustände" verantwortlich

gemacht uno oaburch gemobbt wird, weisen wir entschieden zurück' Nachweise'

die uns vorliegen, begründen genau das Gegenteil, nämlich dass. Frau Heinisch

ihre-Kelleginnen und Ketlegen-ln unsachli:i:eiund auch tei!"';eise denunzierenden

Art und Weise missachtet und behandelt'

Der Grund, der am 01.11 .2004 zum angebiichen Kreislaufuersagen von Frau Hei-

nisch geführt nai, hat nichts mit einer fählenden Fürsorgepflicht.des Arbeitgebers

zu tun. Frau Heinisch gab an diesem Tage den Hinweis gegenüber der wohnbe-

reichsleitung, sie hätteLrbrochen und wUiOe deshalb jetzt nach Hause gehen' Ein

Anlass, dass es zu einem Kreislaufuersagen kommen könnte, war nach unserer

Kenntnis nicht gegeben. Hierfür spricht sähon, dass Frau Heinisch offensichtlich

mit ihrem nuto wäögefahren ist. D'reses ,,Kreislaufversagen" der Einrichtung vozu-

werfen, halten wir für deplaziert und ehrenrührig'

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung unserer Bewohnerinnen und Bewohner ist

nachweislicn nicnt gegeben. Die-Unlerstellung, dass in unserer Einrichtung die

Menschenwürde und die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner vernach-

lässigt werden, weisen wir entschieden zurück' Behauptungen dieser Art werden
j", öt"ren von Frau Heinisch nachweisiich auch gegenüber ihren Kolleginnen

und Koltegen geäußert. unterschwellig wirft Frau Heinisch diesen Personen Unfä-

higkeit vor.

wie bereits dargelegt, gibt es in der Einrichtung keinen Personalmangel' Die Ge-

sundheit der Bewohnerinnen und Bewohner isi nachweislich nicht beeinträchtigt'

Die verleumderische Behauptung, dass es selbstverständlich sein sollte, dass eine

Gefährdung von Leben ,nd CeJrndheit der Bewohnerinnen und Bewohner, aber

auch die Existenz menschenunwürdiger Zustände nicht in Kauf genommen werden

kann, weisen wir entschieden zurückl Diese verleumderische Behauptung trifft ins-

besondere alle in der pflege und Betreuung eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter.
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lhre Mandantin geht offensichtlich davon aus, dass nur sie sich um die Gesundheit
und das Wohlergehen der Bewohnerinnen und Bewohner sorgt und alle anderen
Pflege- und Betreuungskräfte hiezu nicht in der Lage sind.

Wir werden nicht explizit darlegen, wie strafrechtliche Folgen für alle Beteiligten
vermieden werden können. Hierzu besteht für uns keinerlei Veranlassung. Ein Tat-
bestand, dass die Menschenwürde und die Gesundheit der Bewohnerinnen und
Bewohner vernachlässigt worden ist, liegt nachweislich aufgrund interner Evaluati-
onen nicht vor. Der Gesundheitszustand der uns anvertrauten Bewohnerinnen und
Bewohner ist gut und nicht zu beanstanden.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftp9

/

LerC eLq_
Ralf Krümmel
Personalreferent

v
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S t r a f a n z e i g e

der Brigitte Heinisclr,
Lilli-Henoch-Straße 1 3,

10405 Berlin

gegen

die Vivantes -Netzwerk ftir Gesundheit GmbH,
vertreten durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung,

Herrn Wolfgang Schäfer,
Oranienburger Straße 285,

73437 Berlin

Unter Bezugnahme auf die beiliegende Vollmacht meiner Mandantin Brigitte Heinisch (Anlage 1)

erstatte ich in deren Namen Strafanzeige gegen die verantwortlichen Personen der Vivantes

GmbH. In Bezug auf den nachstehendeq mir von meiner Mandantin unterbreiteten Sachverhalt,

den ich unter allen in Betracht kornmenden rechtlichen Gesichtspunkter nt überprüfen bitte,

därfte sich der hinreichende Tatverdacht eines besonders schweren Betruges nach $ 263 /+bs- 3

StGB ergeben Gleichzeitig dient die Strafanzeige der Entlastung meiner MandantirU da sie die

Vivantes GmbH vielfach auf die bestehenden Mißsteinde aufrnerksam gemacht bat, indes keine

Anderung herbeigeführt wurde und schlimmstenfalls auch meine Mandantin ein aufgrund der

Insolvenzabteilung * Verwaltung von Insolvenzverfatren " Keine Zweigstelle gem. $ 28 BRAO

In Kooperation: RA Dipl.-Soz-Päd. Karl-Heinz Huth . Zwenkauer str. 3 . 04420 Marlraostädt ' Tel.: 034205-97 95 50
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Mßstände potentien gegen sie einzuleitendes Ennittlungsverfahren zt gewäfügen hätte' Der

Strafanzeige liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Meine Mandantin ist Angestellte der vivantes GmbH. Sie arbeitet als pflegefachkraft im

wohnpflegezentrum Teichstraße 44 n 13407 Berlin. Ausweislich der Homepage der vivantes

GmbH im Internet soll in deren Einrichtungen folgender Standard herrschen:

,Jn unseren Eimichtungen wird eine qualitativ hochwertige medizinischq pflegerische

und sozialtherapeutische Behandlung ' ("') Patientenwohl bedeutet für uns'

sowohl kompetente Medizin und Pflege in hitchster Qualität zu leisten als auch jeden

einzelnen Merischen individuell zu betreuen-o'

zu dem,,vivantes - Forum ftir Senioren", zu welchem die Einrichtung in der Teichstraße gehört'

wird mitgeteilt:

,,Vivantes- ForuT für Senioren versteht sich als Anbieter umfasseni€r und ateetuftl

Service-undBetreurmgsangebotefiirWohnenundPflegeaufhöchsternLeistungs.und

Qua l i t i i t sn i veau .UnserAu f t rag i s td ies i che rungderp f l ege r i schenund

sozialtherapeutische,lr Betreuung für Mensche'lr mit physischen und psychischen

Einschr?inkungen, speziell für Menschen im höheren kbelrsalter' unser Handeln

gegenüber Bewohnern, Angehörigen und Kunden orientiert sich konsequent an der

Würde des Me'nschen'"

All diese versprechungen gegenüber den Bewohnern und ihren Angehörigen werden von der

vivantes GmbH in der Realität bewusst nicht eingehalten. Die vivantes GmbH, dls finanziell

angesctrlagen ist und um ihren Zustand weiß, hat sowohl die Bewohner der Einrichtung in der

Teichstraße als auch deren Angehörige über ihr Leistungwerrnögen und damit die

Erfüllungsftihigkeit getäuscht. Den für die unterbringung in der genarurten Einrichtung

aufgebrachten Kosten steht keine auch nur annähernd adäquate Gegenleistung gegenüber' Die

vivantes GmbH bereichert sich somit auf Kosten von Bewohnern und Angehörigen und nimmt

bei dem herrschenden pflegemangel auch die medizinische und hygienische unterversorgung der

Bewohner inKauf-
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